
Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

(BGBI. 1991 I  S. 58)

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4, 6 und 11 BauNVO)

                          Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet - Versorgungszentrum (§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

                       zulässige Grundflächenzahl

     III - IV            Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß

Traufhöhe als Mindest- und Höchstmaß über Gelände

Firsthöhe als Höchstmaß über HN

Hauptfirstrichtungen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

       o                 offene Bauweise

       a                 abweichende Bauweise

geschlossene Bauweise

Baulinie

                        Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf - Sozialen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

                         Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

                         Fuß- und Radweg

Fußgängerbereich / Grüner Stadtplatz, Fußweg

Parkfläche öffentlich

Parkfläche privat, mit lfd. Nummerierung

Halte- und Ladezone, privat

Fußweg, privat

Querschnitte Straßen und Wege

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen und die Abfallentsorgung

Elektrizität

Standort Wertstoffbehälter

Stellplatz Mülltonnen für den Tag der Abfuhr

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Abwasser, unterirdisch

Gas, unterirdisch

Trinkwasser, unterirdisch

Elektrizität, unterirdisch

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

                         Parkartige Grünfläche, öffentlich

Spielplatz, öffentlich

Zäsurgrün, privat

Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Trinkwasserschutzgebiet II u.III der Oberflächenwasserfassung Warnow

Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Trinkwasserschutzgebiet IIIb der Grundwasserfassung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

                         Anpflanzen von Bäumen

Erhalt von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz  (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

Grenze des Sanierungsgebietes (S)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Garagen und Stellplätze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Zweckbestimmung:

Garagen und Carports

Stellplätze

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Träger der Ver-

u. Entsorgung zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 u. Abs. 6 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten des Betreibers der

Spundwand bzw. der Horizontalfilterbrunnen des ehemaligen Gas-

werks zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 u. Abs. 6 BauGB)

Mit Leitungsrechten zu Gunsten des Betreibers der Fernwärmeleitung

zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 u. Abs. 6 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Öffentlichkeit

zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 u. Abs. 6 BauGB)

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Lärmpegelbereiche III - V

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltge-

fährdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 u. Abs. 6 BauGB)

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

                         (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                         Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Darstellungen ohne Normcharakter

                         vorhandene bauliche Anlagen

                         vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

                           Bemaßung in m

künftig fortfallend

vorgeschlagene Parzellierung

Grundwassermessstelle

Grundwassermessstelle, zu verlegen

Höhenpunkte, bezogen auf die Bezugsgröße HN
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